Handelsrecht II





Prof. Schepers / SS 2003

Jeder Mensch hat das Recht auf Einhaltung des GG. Ist dies nicht der Fall, kann er klagen. Auch das Recht auf Vereinsgründung ist im Grundgesetz verankert (Verfassungsrang! – „Versammlungs- und Vereinsfreiheit“).

Regelung durch § 21 BGB – Rechtsfähigkeit durch Eintrag ( juristische Person

Rechtsfähigkeit: bedeutet, Träger von Rechten und Pflichten sein zu können


§ 1 BGB „mit Vollendung der Geburt“

Strafrecht: mit Einsetzen der Geburtswehen


Erbrecht: erbfähig ist man schon ab Zeugung  (§1923 BGB)
Geschäftsfähigkeit:
Recht, Geschäfte abzuschließen


§ 104 BGB
Geschäftsunfähigkeit


§ 106 BGB
Beschränkte Geschäftsfähigkeit Minderjähriger


§ 110 BGB
Taschengeldparagraph


Die volle Geschäftsfähigkeit ist nicht geregelt.

Deliktsfähigkeit:


Wer jemandem Schaden zufügt, muss dafür bestraft werden (§§ 823 ff. BGB)

beschränkte Deliktsfähigkeit (7-17 Jahre)

unbeschränkte Deliktsfähigkeit (ab 18 Jahren) ( Schuldrecht besonderer Teil

Seit August 2002: 
Kinder bis 10 Jahre sind nur schuld, wenn sie vorsätzlich

gehandelt haben 

Abstraktionsprinzip:


Trennung von Verpflichtungsgeschäft und Erfüllung bzw. Verfügung (z. B. Ü-

 bereignung ist auch ohne Kaufvertrag gültig)

Verpflichtungsgeschäft:


Rechtsgeschäft, das eine Verbindlichkeit (Schuld) begründet und oft zu einer 

Verfügung verpflichtet (s. o.)

Ein wirtschaftlicher Verein ist rechtsfähig durch staatliche Verleihung =

Gründung einer Gesellschaft

Es gibt verschiedene Gesellschaften, z. B.:

· Vereine (e. V.)

· Gesellschaften des bürgerlichen Rechts (GbR)

· Personengesellschaften (OHG, KG)

· Kapitalgesellschaften (GmbH, AG)

Ziel: wirtschaftlicher Nutzen

Problem: Welche Kriterien sind zur Wahl einer Gesellschaft nötig?

· Haftung

· Kapitalbeschaffung

· Steuerliche Vorteile

· Gewinnverteilung

· Gesetzliche Bestimmungen

· Entscheidungsfreiheit (z.B. bei AG eingeschränkt)

· Wechsel der Gesellschafter

Gesellschaftsrecht gründet sich auf die Vorschriften für Vereine.

Geregelt im BGB §§ 21 ff.
§ 21 
Verein erlangt Rechtsfähigkeit durch Eintragung

§ 25 
Verfassung wird durch Vereinssatzung bestimmt

§ 27 
Bestellung und Geschäftsführung des Vorstandes

§ 32
Beschlussfassung erfolgt durch Mitgliederversammlung

§ 39
Austritt aus dem Verein

Wirtschaftlicher Verein (§ 22 BGB)
· Rechtsfähigkeit durch staatliche Verleihe

· Gesellschaftsformen: OHG, KG, GmbH, AG, Genossenschaften

ein Verein ist rechtsfähig, z. B. kann er Leute einstellen ( Juristische Person

§ 31
Haftung des Vereins für Organe

( Handlungsorgan des Vereins ist der Vorstand, jedoch für Schaden durch

     Handlung des Vorstands ist Verein haftbar zu machen

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

· geregelt im GmbHG

· § 13 GmbHG
Regelung der Rechtsfähigkeit

Rechtssubjekt:
GmbH ist rechtsfähig

Rechtsobjekt:
etwas, an dem Rechte und Pflichten begründet werden können




( § 90 BGB

Begriff der Sache

Verfügungsgeschäft:
Verhältnis zwischen Rechtssubjekt und Rechtsobjekt
§ 1 GmbHG
Gesellschaftszweck

· GmbH besteht aus einer oder mehreren Personen (natürliche sowie juristische Personen, z. B. GmbH & Co. KG)

§ 3 GmbHG
Gesellschaftsvertrag

· Vereinbarung des Stammkapitals (25 T€) und Stammeinlage

· Vertrag muss notariell beurkundet werden

· Jeder Gesellschafter hat Stammeinlage zu leisten

( erhält somit Geschäftsanteile (z. B. wer 50 % des Stammkapitals aufbringt, 

     erhält auch 50 % der Geschäftsanteile) ( § 14 GmbHG
§ 29 III GmbHG
Gewinnverteilung

· Verteilung erfolgt nach Verhältnis der Geschäftsanteile

§ 15 GmbHG
Übertragbarkeit von Gesellschaftsanteilen, Form der Abtretung

· Geschäftsanteile sind veräußerlich und vererbbar, d. h. sie können übertragen werden

Bei der GmbH steht das Kapital im Vordergrund, weniger die Gesellschafter.

Haftung

· GmbH haftet  mit ihrem Vermögen ( § 13 II GmbHG
· Haftung auf Gesellschaftsvermögen beschränkt ( mbH (Trennungsprinzip, 

d. h. Gesellschaftsvermögen nicht gleich Vermögen der Gesellschafter)

· Handlungsmacht hat der Geschäftsführer

( Prinzip der Stellvertretung nach § 164 BGB

Voraussetzung: 1. Handlung innerhalb der ihm zustehenden Vertretungsmacht 

         (Ermächtigung)

     2. im Namen des Vertretenen (Mitteilung, in wessen Namen  

         man handelt)

Rechtsfolge:
     Willenserklärung wirkt unmittelbar für und gegen den Vertre-

     tenen

§ 179 BGB
Haftung des Vertreters ohne Vertretungsmacht

· Vertreter muss sich das Geschäft anrechnen lassen

§ 35 GmbHG Vertretung der GmbH

· Geschäftsführer vertreten GmbH gerichtlich und außergerichtlich

§ 36 GmbHG Wirkung der Vertretung

· GmbH durch Geschäftsführer berechtigt und verpflichtet

· Geschäftsführer kann im Innenverhältnis eingeschränkt werden, im Außenver-

     hältnis zählt die gesamte Vertretungsmacht

· Geschäftsführer hat lt. Gesetz Vertretungsmacht umfassender Art

§ 46 GmbHG Geschäftsführer der GmbH

· Rechtskräftige Geschäftsführung = alle Tätigkeiten, auch operativ 


§ 31 BGB ist unmittelbar auf GmbH anwendbar

Geschäftsführung

· Geschäftsführer werden durch Gesellschafter bestellt

· § 46 Nr. 5
diese entlassen Geschäftsführer auch

· § 46 Nr. 6
Geschäftsführer werden durch Gesellschafter überwacht

· § 51 a

Geschäftsführung muss Einblick in seine Tätigkeiten gewähren

· umfasst alle möglichen Handlungen für die GmbH (z. B. Telefonieren) sowie die Vertretung nach außen


( Dritter geht davon aus, dass Geschäftsführer zum Abschluss des Vertrages 


     berechtigt ist

     
     ( ist Schaden entstanden, macht sich Geschäftsführer intern schadenser-


          satzpflichtig

Gesellschafter

· notwendiges Organ, aber kein Handlungsorgan ( können aber Geschäftsführern Weisungen erteilen und sie freistellen, geben die Unternehmensrichtung vor, können Satzung ändern

· Gesellschafterversammlung (§ 49 GmbHG)
-
Beschränkung der Vertretungsbefugnis (§ 37 GmbHG)
Die Geschäftsführer übernehmen das Tagesgeschäft.

Alle Regelungen können im Gesellschaftsvertrag besonders geregelt sein (grundsätzlich herrscht inhaltliche Vertragsfreiheit)

BGB-Gesellschaft oder

Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR)

· geregelt im BGB § 705 ff.
· mehrere Gesellschafter (mind. 2) mit gemeinsamen Zweck ( Gesellschaftsvertrag

· großer Anwendungsbereich, z. B. Tippgemeinschaft, Wohngemeinschaft, Arbeitsgemeinschaft im Baugewerbe (ARGE), Fahrgemeinschaft

· Gesellschafter haben Treuepflicht

· Außengesellschaft – tritt nach außen in Erscheinung (z. B. Anwaltssozietäten)

· Innengesellschaft – tritt nur nach innen auf

· GbR kein richtiges Rechtssubjekt (Problem der Rechtsfähigkeit)

· Regelung im Schuldrecht ( daher keine juristische Person

· § 709 BGB
Gemeinschaftliche Geschäftsführung

für jedes Geschäft bedarf es der Zustimmung aller Gesellschafter

· § 714 BGB
Vertretungsmacht

alle Gesellschafter müssen Gesellschaftsvertrag unterzeichnen, jedoch darf Geschäftsführer alle anderen Dritten gegenüber vertreten ( § 164 BGB

· Handlung nach außen nur gemeinschaftlich

Verträge auch formfrei möglich (z.B. durch Einigung und Übergabe, Bsp. Brötchen) 

Geschäftsführung

§ 709 BGB
Gemeinschaftliche Geschäftsführung

· für jedes Geschäft Zustimmung aller Geschäftsführer erforderlich (Abs. 1)
· ist Mehrheit erforderlich, wird diese im Zweifel nach der Zahl der Gesellschafter berechnet (Abs. 2)
§ 710 BGB
Übertragung der Geschäftsführung

· muss im Gesellschaftsvertrag geregelt sein, sonst gemeinschaftliche Geschäftsführung ( § 709 BGB

Vermögen

§ 717 BGB
Gesellschafterrechte sind nicht übertragbar an Dritte

§ 718 BGB
Gesellschaftsvermögensverwaltung

· Beiträge der Gesellschafter und die durch die Geschäftsführung erworbenen Gegenstände

· es gibt auch isoliertes Gesellschaftsvermögen, dass zu Teilen zum Privatvermögen der Gesellschafter gehört

§ 719 BGB
Gesamthänderische Bindung

· Vermögen gehört allen Gesellschaftern zusammen und ist nicht teilbar

( Gesellschafter kann seinen Teil, z. B. nicht verkaufen, sondern alle 

     müssen zustimmen

· Prinzip der Bruchteilsgemeinschaft ( § 741 BGB i.V.m. §§ 742, 747, 1008 BGB   (Miteigentum)
· auch: Forderungen der Gesellschaft können nicht gegen Forderungen, die dem Schuldner gegen einen einzelnen Gesellschafter zustehen, aufgerechnet werden
Haftung der GbR

· jeder einzelne Gesellschafter haftet mit Privat- und Gesellschaftsvermögen
· heute ist GbR teilrechtsfähig, d.h. kann am freien Markt Rechte und Pflichten erwerben, aber ist noch keine juristische Person

( 
Urteil:
BGH NJW 2001, S. 1056 v. 29.01.01 Aktenzeichen: II ZR 331/00

Gesetz ist im Wandel begriffen!


( GbR kann grundsätzlich jede Rechtsposition einnehmen

§ 722 BGB
Anteile am Gewinn und Verlust  

( Verteilung erfolgt nach gleichen Anteilen

§ 727 BGB
Auflösung durch Tod eines Gesellschafters

§ 723 BGB
Kündigung durch Gesellschafter

( Gesellschaft wird aufgelöst (siehe auch § 737 BGB)

§ 728 BGB
Auflösung durch Insolvenz der Gesellschaft oder eines Gesellschafters

Es kann im Gesellschaftsvertrag geregelt werden, dass z. B. Erben eintreten können oder Gesellschaft weiterbesteht, wenn ein Gesellschafter stirbt.

Generell gilt bei Veränderungen der Personen = Auflösung der GbR
aber: andere Vereinbarungen im Gesellschaftsvertrag möglich, z.B. neuer Gesellschafter

Prozess:
Kann GbR verklagt werden?

Urteil BGH:
GbR ist beschränkt rechtsfähig, beschränkt prozessfähig und beschränkt parteifähig

§ 736 ZPO
- Bei Zwangsvollstreckung gegen eine GbR ist ein Urteil gegen alle Ge-

  sellschafter erforderlich

- jeder Gesellschafter kann persönlich verklagt u. vollstreckt werden

( allerdings ist Titel gegen Gesellschafter erforderlich, ein Titel nur ge-

     gen die GbR reicht nicht aus

Zwangsvollstreckung:

· Titel ( Urteil (§ 704 ZPO); Vollstreckungsbescheide etc. (§ 794 ZPO)

· Klausel ( Vollstreckungsklausel §§ 724, 725 ZPO

· Zustellung (§ 750 ZPO) ( von Amts wegen persönl. durch Gerichtsvollzieher

Geldforderungen:

· Von beweglichen Sachen ( über Gerichtsvollzieher

· Von unbeweglichen Sachen ( z.B. Grundstücke: Hypothek eintragen und versteigern

· Forderungen ( z.B. Gehaltspfändung :Zuständigkeit über Gericht, da man Forderungen nicht „sehen“ kann

Herausgabe einer Sache kann verlangt werden ( über Vollstreckungsbescheid durch Gerichtsvollzieher (§ 850 ZPO Pfändung bis auf Existenzminimum, § 811 unpfändbare Gegenstände wie Radio etc.)

GbR ist
wechselfähig



scheckfähig



insolvenzfähig

GbR kann Gesellschafter einer
anderen GbR






Genossenschaft






GmbH






AG



sein.


Ungeklärt ist, ob GbR grundbuchfähig (d.h. ob ein Grundstück auf eine GbR eingetragen werden kann, oder ob alle Gesellschafter im Grundbuch stehen müssen), erbfähig, markenfähig oder Mitglied einer KG oder OHG ist.

Fallbeispiel GbR:


Grundstücks-GbR
Generalunternehmer
Beklagter 1

Beklagter 2

Co-GmbH










GF = Herr X

C-GmbH
GF = Herr X (wie auch bei Co-GmbH)   



360.000 € 

kündigt Rohbau-



§ 765
Auftrag für C-GmbH     Da-GmbH



D-Bank AG





Bestellt Bürgschaft










zugunsten C-GmbH bei D-Bank

   

        

        § 398


· 360.000 € Bürgschaft werden von der C-GmbH eingefordert bei der D-Bank AG, diese zahlt ungeprüft aus unter Vorbehalt der Rückzahlung, falls Anspruch nicht besteht

· GF Herr X tritt das Geld an die Grundstücks-GbR ab, da es der C-GmbH finanziell nicht so gut geht

· D-Bank AG hat von der Da-GmbH Geld erhalten und tritt Rückforderungsanspruch an die Da-GmbH ab, die das Geld von der C-GmbH nun zurückfordern kann

· Da-GmbH verklagt die C-GmbH auf Rückzahlung der Bürgschaft von 360.000 €

· C-GmbH muss laut Gerichtsurteil die Summe zurückzahlen und meldet daher Insolvenz an, weil sie die Summe nicht mehr aufbringen kann

Frage: Was kann die Da-GmbH unternehmen?  

 Haftet der GF Herr X persönlich? 

Prüfung der Anspruchsgrundlage:

§ 433 BGB  Ansprüche aus Kaufvertrag

· kein Vertrag zwischen Grundstücks-GbR und Da-GmbH

§ 398 BGB Abtretung der Verfügungsmacht

· beinhaltet keine Verpflichtung, bezieht sich nur auf die Verfügung 

§ 823 BGB Schadensersatz aufgrund unerlaubter Handlung

§ 812 BGB ungerechtfertigte Bereicherung

· Frage: Hat die GbR auf Kosten der Da-GmbH
etwas erlangt?

§ 826 BGB sittenwidrige vorsätzliche Schädigung

· BGH hat festgestellt, dass C-GmbH Bürgschaft nicht hätte einfordern dürfen

· GF Herr X hat Vertrag mit sich selbst geschlossen und Geld unerlaubt transferiert

( § 181 Insichgeschäft beachten

Klausurfalle: wenn nicht erwähnt, dass 181 ausgeschlossen ist, muss man von seiner Wirksamkeit ausgehen!

Frage: Geld wird von GbR zurückgefordert, warum eigentlich?

· weil GbR die einzige noch verbliebene Geldquelle ist

· GbR wird Schuld auf GF Herrn X schieben

§ 826 BGB verpflichtet nur den tatsächlich Handelnden

( Wo ist Vertrag, der sich auf die GbR bezieht? Die Beklagten 1 und 2 wissen 

     schließlich nichts von den getätigten Transaktionen

Frage: Wie kann die Handlung des GF Herrn X der GbR zugerechnet werden?

§ 831 BGB  Haftung für den Verrichtungsgehilfen

· GF Herr X war nicht weisungsgebunden, er hat nicht als Gehilfe gehandelt, sondern selbstverantwortlich

Voraussetzung für einen solchen Erfüllungsgehilfen ist, dass diese Person untergeordnet sein muss, also kein GF!

§ 31   Haftung des Vereins für Organe

· nein, GbR ist kein Verein

aber: BGH hat Urteil getroffen, dass analoge Anwendung des § 31 möglich ist

also: Haftung der GbR für die Handlungen des GF

somit sind die Vorschriften für Vereine neuerdings auf die BGB-Gesellschaft anwendbar!

Co-GmbH hat die Geschäfte der GbR geführt (vertreten durch GF Herrn X)

besser: GF mal überwachen zwischendurch

§ 278   Erfüllungsgehilfe (muss nicht weisungsgebunden sein im Gegensatz zum 

 Verrichtungsgehilfen)

Offene Handelsgesellschaft (OHG)

Voraussetzungen: 
Gesellschaftsvertrag

Eintrag in das Handelsregister

Aufnahme des Geschäftsbetriebs

· Sonderform der GbR, keine juristische Person 

· OHG kann Rechte erwerben und Verpflichtungen eingehen

· § 105 HGB
Begriff der OHG

( Besonderheit:
gemeinsamer Zweck ist der Betrieb eines Handelsge-

werbes unter gemeinschaftlicher Firma ohne Haftungsbeschränkung (§ 1 Abs. 2 HGB)

( nach Handelsrecht:
Firma ist nur Name des Unternehmens

Handelsgewerbe: jeder Gewerbebetrieb nach § 1 HGB  

Gewerbe: auf Gewinn ausgerichtet und keine freiberufliche Tätigkeit (z.B. Ärz-

      te, Steuerberater, Künstler)

( keine Regelung über Gesellschaftsvertrag ( § 705 HGB nachsehen

· Personengesellschaft („Personenhandelsgesellschaft“)

· § 124 HGB
Rechtsstellung der OHG

( ist teilrechtsfähig, aber keine juristische Person
      aber:  parteifähig

( nach außen Einheit, intern Personengesellschaft

Geschäftsführung

§ 114 HGB
Geschäftsführung

( jeder Gesellschafter ist zur Geschäftsführung berechtigt und verpflichtet

§ 115 HGB
Umfang der Geschäftsführungsbefugnis

( bei gewöhnlichen Geschäften ist jeder berechtigt, bei außergewöhnlichen

     
     Geschäften ist der Beschluss aller Gesellschafter erforderlich

§ 116 HGB 
Bestellung der Prokura

§ 117 HGB
Entziehung der Geschäftsführungsbefugnis 

( bei wichtigem Grund auf Antrag der übrigen Gesellschafter durch gerichtli-

     
     che Entscheidung

Vertretung

§ 125 HGB
Vertretung der Gesellschaft

( jeder Gesellschafter ist zur Vertretung berechtigt (Einzelvertretungsmacht)

( Gesamtvertretung kann durch Gesellschaftsvertrag bestimmt werden

§ 126 HGB
Umfang der Vertretungsmacht

( alle gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäfte und Rechtshandlungen

( Erteilung einer Prokura bedarf Zustimmung aller Gesellschafter, Innen- und 

     Außenverhältnis gegen Dritte beachten!

Gesellschaftsvermögen

§§ 718, 719 BGB
gesamtschuldnerisch

Haftung

§ 124 HGB
Rechtliche Selbständigkeit; Zwangsvollstreckung im Gesellschaftsver-

mögen (steht als Haftungsmasse zur Verfügung)

Abs. 1
OHG kann unter ihrem Namen vor Gericht auftreten


Abs. 2
bei Zwangsvollstreckung Titel gegen OHG erforderlich

(
Gesellschaftsvermögen haftet gegenüber Dritten zuerst, wie bei GbR

§ 128 HGB
Persönliche Haftung der Gesellschafter

( jeder Gesellschafter haftet gesamtschuldnerisch (d. h. auch mit Privatver-

    mögen) und persönlich

( keine Haftungsbeschränkung !

§ 129 HGB
Einwendungen des Gesellschafters

· Einwendungen von Gesellschaftern können nur insoweit erhoben werden, wie sie von der Gesellschaft aufgebracht werden können

· eigene Einwendungen und die der Gesellschaft entgegenhalten, aber nicht eigene Einwendungen und die anderer Gesellschafter



( Schuldtitel gegen Gesellschaft findet nicht gegen Gesellschafter statt (IV)

§ 130 HGB
 neuer Schuldner haftet für alte Schulden persönlich (gilt nach seinem 

Austritt noch weitere 5 Jahre - §§ 128,159 HGB)


Gründung

· Aufnahme des Handelns durch Betrieb eines Handelsgewerbes muss gegeben

  
sein (§ 105 HGB) 

· Eintrag im Handelsregister notwendig (§ 106 HGB)
· Rechtsverhältnis untereinander wird im Gesellschaftsvertrag geregelt 

( Innenverhältnis (§ 109 HGB): Gesellschaftsvertrag; Datum d. Abschlusses 

und Inhalt sind maßgeblich

( Außenverhältnis (§ 123 HGB): Wirksamkeit gegenüber Dritten mit Be-

 kanntgabe der Eintragung in das Handels
 register (I) oder mit Aufnahme der Ge-

 schäftstätigkeit (II)
§ 131 HGB
Auflösungsgründe

· wenn ein Gesellschafter ausscheidet, besteht die OHG weiter

· außer: es ist nur noch ein Gesellschafter übrig, dann Auflösung

· nach neuem Urteil des BGH gibt es bei der personalen Bindung keinen gro-

ßen Unterschied mehr zwischen GbR und OHG (§ 31 BGB analog)

§ 123 HGB 
Wirkung im Verhältnis zu Dritten

Bei Vollstreckungstitel gilt ebenfalls wie bei der GbR: Titel muss gegen Gesellschaft und gegen alle Gesellschafter sein (Klage/Urteil gg. alle gesamtschuldnerisch)

Gewinnverteilung (§§ 120-122 HGB)

Ermittlung durch

1. Bilanzierung

2. Einnahmeüberschussrechnung (Einnahmen – Ausgaben = Gewinn/Verlust)

§ 120 HGB
Gewinn und Verlust


( anteilige Verteilung des Gewinns oder Verlustes auf die Gesellschafter

§ 121 HGB
Verteilung von Gewinn und Verlust


( 4 % vom Kapitalanteil, Rest nach Köpfen; Entnahmen werden berücksich-

     
     tigt

§ 122 HGB
Entnahmen


( jeder Gesellschafter ist berechtigt bis zu 4 % seines für das letzte Ge-

     
    schäftsjahr festgestellten Kapitalanteils zu entnehmen


( Vorzugsdividenden bis 4% sind auch ohne Gewinn möglich

§ 120 II HGB


( ermittelter Gewinn oder Verlust wird dem Kapitalanteil des Gesellschafter 

     zu- oder abgeschrieben

Beispiel für Gewinnverteilung bei einem Gewinn von € 101.000,-

	Gesellschafter
	Kapitalanteil
	4 % vom Kapitalanteil (nach § 121 Abs.1)
	Rest
	Neuer Kapitalanteil

	A
	200.000,-
	8.000,-
	29.000,-
	237.000,-

	B
	100.000,-
	4.000,-
	29.000,-
	133.000,-

	C
	  50.000,-
	2.000,-
	29.000,-
	  81.000,-


Es darf auch mehr entnommen werden als die vorherige Kapitaleinlage war, d.h. bei einem Gewinn von 37.000,- € darf Gesellschafter A auch 50.000,- € entnehmen. Das Vermögen des Unternehmen vermindert sich dann durch den mehr entnommenen Betrag.

Die Verlustverteilung erfolgt nach Köpfen.

aber: Gewinnverteilung kann im Gesellschaftsvertrag auch anders vereinbart werden

Kommanditgesellschaft (§§ 161 – 177 HGB)

· „GbR mit Handelsgewerbe“

· keine juristische Person

aber: parteifähig

· gesamthänderische Bindung 

§ 161 HGB
Begriff der KG; Anwendbarkeit der OHG-Vorschriften

( wie OHG, aber mit dem Unterschied, dass mindestens ein Gesell-

     schafter voll und ein Gesellschafter teil haftet



Kommanditist = Teilhafter (beschränkt auf Einlage; nach KG-Recht)



Komplementär = Vollhafter (nach OHG-Recht)

§ 161 Abs. 2 HGB

tritt i.V.m. § 105 HGB und § 705 BGB in Kraft (wenn § 161 HGB nicht ausreichend)

§ 164 HGB
Geschäftsführung


( Kommanditisten von Geschäftsführung ausgeschlossen

( seine Aufgabe besteht darin, das Kapital beizusteuern, er hat aber Wider-

     spruchsrecht

§ 166 HGB
Kontrollrecht


( eingeschränktes Kontrollrecht, z. B. Mitteilung des Jahresabschlusses

§ 170 HGB
Vertretung der KG


( Kommanditist von Vertretung ausgeschlossen

§ 171 HGB
Haftung des Kommanditisten


( Kommanditist haftet nur bis zur Höhe seiner Einlage



Ist Einlage noch nicht voll geleistet, haftet Kommanditist für die ausste-

hende Einlage persönlich; ist Einlage geleistet, ist persönliche Haftung 

ausgeschlossen

§ 173 HGB
Haftung bei Eintritt als Kommanditist

( Kommanditist haftet ab seinem Eintritt in die KG auch für Altschulden bis 

     zur Höhe seiner Einlage

§ 176 HGB
Haftung vor Eintragung

( Kommanditist haftet vor Eintragung ins HR persönlich und in vollem Um-

     fang ab dem Zeitpunkt, wo der Geschäftsbetrieb aufgenommen wird, es sei 

     denn, Gläubiger war Beteiligung als Kommanditist bekannt

Auflösung

· KG endet bei Tod des Komplementärs

· Verstirbt Kommanditist, wird Gesellschaft mit Erben fortgesetzt (§ 177 HGB), da der Kommanditist nur Geldgeber ist

Gewinnverteilung (§§ 167-168 HGB)

§ 167 HGB
Gewinn und Verlust

Kapitalanteil des Kommanditisten kann nicht steigen


( Abs. 1
§ 120 HGB gilt auch für Kommanditisten


( Abs. 2
Gewinne des Kommanditisten werden nicht seiner Kapitaleinlage 

zugerechnet, sondern auf ein separates Konto verbucht

§ 168 HGB
Verteilung von Gewinn und Verlust

( Gewinnverteilung zunächst 4 % vom Kapitalanteil, Rest im angemessenen   

     Verhältnis

           ( Angemessen bei Komplementär ( Regelung in Form von Gehaltszahlung

Gegenüberstellung der einzelnen Gesellschaftsformen 
	
	GbR
	OHG
	KG
	GmbH

	Regelung
	§§ 705 ff. BGB
	§§ 105 ff. HGB
	§§ 161 ff. HGB
	GmbH-Gesetz

	Juristische Person
	Nein
	Nein
	Nein
	Ja

	Geschäftsführung
	alle gemeinschaftlich 
(§ 709 BGB)
	Jeder einzeln
	Komplementär
	Geschäftsführer (§ 40 GmbHG)

	Vertretung
	Alle gemeinschaftlich
	Jeder einzeln 

(§ 125 HGB)
	Komplementär (§ 170 HGB)
	Geschäftsführer (§§ 35, 36 GmbHG)

	Haftung
	Alle Gesellschafter persönlich sowie Gesellschaftsvermögen
	Jeder Gesellschafter persönlich sowie Gesellschaftsvermögen
	Komplementär persönlich; Kommanditist bis zur Höhe seiner Einlage sowie Gesellschaftsvermögen
	Gesellschaftsvermögen

	Gewinn-verteilung
	Nach Köpfen 
(§ 722 BGB)
	4 % vom Kapitalanteil; Rest nach Köpfen
	4 % vom Kapitalanteil; Rest im angemessenen Verhältnis
	Nach Geschäftsanteilen

	Organ-haftung
§ 31 BGB
	Analog
	Analog
	Analog
	Unmittelbar


Exkurs: GbRmbH – ist das möglich?

( es ist keine KG oder OHG

bei der BGB-Gesellschaft gilt = grundsätzlich gesamtschuldnerisch, d.h. alle Gesellschafter

dagegen: GmbH nur auf Einlage beschränkt

nur möglich: 
Erlaubnis der anderen Gesellschafter, Geschäft einzugehen mit Eigen-

haftung desjenigen und Haftung mit dem Gesellschaftsvermögen aber nicht Haftung der anderen Gesellschafter

BGH hat entschieden: 

GbRmbH ist nicht einfach nach außen wirksam wenn auf Briefkopf, aber einzelvertragliche Regelungen sind erlaubt (Entscheidungen bezüglich GbR befinden sich ständig im Wandel!) 





___________________



Das Stammkapital der GmbH ist Garantiekapital für Gläubiger der GmbH. Das bedeutet, das Kapital muss einmalig aufgebracht und darf nicht entnommen werden.

Stammkapital = Summe der Stammeinlagen der einzelnen Gesellschafter

Finanzerfassung bei der GmbH

§ 5 GmbHG
Stammkapital und Stammeinlage


Abs. 1
( Stammkapital mind. 25 T€, Stammeinlage mind. 100 €

Abs. 3 
( Betrag der Stammeinlage muss durch 50 teilbar sein (können 

     für die Gesellschafter verschieden bestimmt werden) 




( Gesamtbetrag der Stammeinlagen muss mit Stammkapital

     übereinstimmen

§ 5 GmbHG
auch Sacheinlage möglich  (Grundstücke, Maschinen, LKW...)


Abs. 4
( Sacheinlage muss im Gesellschaftsvertrag festgehalten und 

     ihr Wert beziffert werden (Sachgründungsbericht; auch maß-

     gebliche Faktoren wie z. B. die Laufleistung eines LKW´s)

§ 19 GmbHG
Grundsatz der Kapitalaufbringung

· als Stammeinlage ist es nicht möglich, ein von der GmbH an den Gesellschafter gewährtes Darlehen als Einzahlung zu nutzen
(  eine Befreiung von der Leistung der Einlage ist grundsätzlich unwirksam
(  andererseits keine Aufrechnung gegen Gewinnanspruch möglich (wichtig  

      im Insolvenzfall!)

keine Anwendung findet § 389 BGB Aufrechnung, da das Aufrechnungsverbot für die Stammeinlagen dem Gläubigerschutz im Insolvenzfall dient (Erhalt der Haftungsmasse) 

(  Zurückhaltungsrecht ausgeschlossen (Zweck: Kapital soll zunächst der 

Gesellschaft zufließen)

§ 7 GmbHG
Anmeldung zum Handelsregister

Abs. 2
Stammkapital muss bei Anmeldung zum HR zur Hälfte vorhanden sein und jeder Gesellschafter muss ¼ bereits eingezahlt haben

( der Rest des Kapitals ist nachzahlbar, die GmbH hat aber An-

     spruch auf Zahlung


Abs. 3
Gründung auch nur durch einen Gesellschafter möglich

Das Stammkapital gilt als Haftungsmasse, nach Leistung ihrer Einlagen erhalten die Gesellschafter das Haftungsprivileg (= keine persönliche Haftung)

§ 9  GmbHG
    Geldeinlage statt Sacheinlage

(
wurde die Sacheinlage zu hoch bewertet, muss der Gesellschafter die Differenz nachzahlen bis zur Höhe seiner vereinbarten Kapitaleinlage (Differenzhaftung)


Bsp. Einbringen einer Maschine im Wert von angeblich 30.000,- €. Diese hat 

aber nur Wert von 25.000,- € ( Nachzahlung von 5.000,- €

(
nicht berücksichtigt wird dabei der Werteverlust des Sachvermögens

strengere Auflagen als bei Geldeinlage: Sachgründungsbericht  § 5 Abs. 4, 

S. 2 GmbHG sowie
Differenzhaftung  § 9 GmbHG

Verdeckte Sacheinlage

Wenn eine Bareinlage und ein Verkehrsgeschäft so miteinander gekoppelt werden, dass es den Charakter einer Sacheinlage erhält, spricht man von einer „verdeckten Sacheinlage“

Bsp.

15.000,- Darlehen des Gesellschafters bei der Bank zur Zahlung der Einlage und anschließend Verkauf eines LKW in derselben Höhe (obwohl dieser nur 5.000,- € wert ist) an die GmbH, Rückzahlung des Darlehens an die Bank 

Diese Vorgehensweisen dienen der Umgehung der komplizierten Vorschriften für die Sacheinlagen, sind aber rechtlich nicht zulässig!

Was passiert, wenn so etwas auffällt? – nur Differenzhaftung in Höhe des Betrages von 10.000,- wie im Bsp. ?

Nein, die komplette Einlage ist neu zu leisten ( 15.000,- €

Das Geschäft/der Kaufvertrag ist unwirksam nach § 812 BGB  „ohne rechtlichen Grund“ und der Gesellschafter bekommt den LKW zurück

§  818 Abs. 3    „Wegfall der Bereicherung“


(  gibt die GmbH den LKW nach mehreren Jahren zurück und fordert die 

      Leistung der Einlage, kann der Gesellschafter den Werteverlust nicht gel-

      tend machen


Ist eine nachträgliche Heilung möglich? 

1. Man kann den Sachgründungsbericht nachreichen (Beweislast des tatsächlichen Wertes – Nachweis, dass  Sachwert nicht zu hoch angesetzt wurde!)

2. Gesellschaftsvertrag muss geändert werden (notarielle Beurkundung!)

3. Differenzzahlung

Die verdeckten Sacheinlagen sind sehr interessant für den Insolvenzverwalter, da er  auf diese Weise im Falle eines Konkurses „zusätzliches Geld“ ausfindig macht (nachträgliche Einzahlung von Stammkapital – Erhöhung der Haftungsmasse)

Was passiert im Falle einer nicht geleisteten Einlage?

Folgen:      - Klage gegen den Gesellschafter

- Kaduzierungsverfahren (§§ 21–24 GmbHG)
§ 21 GmbHG     
Kaduzierung 

 (  im Falle einer versäumten Einlagenzahlung:

      Mahnung an Gesellschafter unter Androhung des Ausschlusses

(  dann: Ausfallhaftung und trotzdem Pflicht zur Einlagenzahlung

§ 22 GmbHG     
Haftung der Rechtsvorgänger

Sollte der betreffende Gesellschafter insolvent sein und deswegen die Zah-  lung nicht leisten, tritt der Staffelregress ein (jeweils der Vorgänger). Es wird damit den anderen Gesellschaftern eine Teilschuld zugeschrieben (nicht aufgepasst)


   ( Haftung bis Ausschluss des Gesellschafters in Höhe der zu leistenden

  Stammeinlage

§ 23 GmbHG
Versteigerung des Geschäftsanteils

 ( Ist Zahlung des rückständigen Betrages von Rechtsvorgängern nicht zu

      erlangen, so kann Gesellschaft den Geschäftsanteil im Wege öffentlicher 

      Versteigerung verkaufen lassen. Eine andere Art des Verkaufs nur mit

      Zustimmung des ausgeschlossenen Gesellschafters möglich

§ 26  GmbHG
Nachschusspflicht

   ( es besteht grundsätzlich keine Nachschusspflicht, insofern nicht im Ge-

        sellschaftsvertrag anders vereinbart

dann gelten:

§ 28 GmbHG
beschränkte Nachschusspflicht


(  je Gesellschafter auf einen konkreten Betrag festgelegt


(  wenn diese besteht, gelten die Regeln der Kaduzierung

§ 27 GmbHG
unbeschränkte Nachschusspflicht

(  im Interesse der Gesellschaft verpflichten sich die Gesellschafter zur 

uneingeschränkten Nachleistung, um den Erhalt der Gesellschaft zu 

gewährleisten

(  Abs. 1     Abandonrecht des Gesellschafters, d.h. er verlässt die Gesell-

schaft freiwillig und ohne Verpflichtung zur Zahlung (Gesellschaf-

terbeschluss)

Warum hat der Gesellschafter bei der unbeschränkten Nachschusspflicht die Möglichkeit des Abandonrechtes während er im Falle der beschränkten Nachschusspflicht mit einem Kaduzierungsverfahren rechnen muss? 

Im Falle der beschränkten Nachschusspflicht ist ein Betrag festgelegt. Der 

Gesellschafter weiß, worauf er sich einlässt und kennt das Risiko. Bei unbeschränkter Nachschusspflicht muss ein Ausstieg ermöglicht werden, um den Gesellschafter vor der Insolvenz zu schützen.
Kapitalerhaltung bei der GmbH

§ 30 GmbHG
Erhaltung des Stammkapitals

(
darf nicht an die Gesellschafter zurückgezahlt werden

(
Verluste, die das Stammkapital aufzehren, sind ausgenommen, aller-

dings greifen dann evtl. die Nachschusspflichten 

bei einem Verstoß gegen § 30:

§ 31  GmbHG
Einschränkungen, Besonderheiten bei der Kapitalerhaltung

(
Schmälerungen des Gesellschaftsvermögens


(z. B. zählt der Kauf von Anlagegütern nicht dazu, da er nur eine


Vermögensumschichtung bedeutet)
(
verschärfte Unterbilanz = Aktiva deutlich weniger als Passiva inkl.






  Stammkapital

Bsp.:


Stammkapital
50 T€







Eigenkapital

70 T€







abzgl. Zahlung
30 T€

Somit entsteht eine Unterbilanz von 10 T€. Es muss auch nur dieser Betrag erstattet werden (nicht 30 T€), da Stammkapital mindestens erhalten bleiben muss.

aber:
alle Auszahlungen bis 25.000,- führen nicht zu einer Unterbilanz!

Bei einem Verstoß gegen § 31 muss nachgeleistet werden.

Verdeckte Gewinnausschüttung

· auch unter steuerlichem Aspekt immer ein Thema!

Bsp.:

Die GmbH baut für einen Gesellschafter ein Haus und verlangt von ihm einen Preis, der weit unter dem tatsächlichen Wert liegt. Der Gesellschafter bezahlt den vereinbarten Betrag an die GmbH.

( verdeckte Gewinnausschüttung  (§ 30)

( Unterkapitalisierung wird verschärft  (§ 31) 

 Zusammenfassung: Verpflichtung der Gesellschafter

1) Stammkapital bzw. wertgetreue Sacheinlagen einzubringen

2) Zur Übernahme einer beschränkten Haftung, so dass Stammkapital erhalten bleibt

Eigenkapitalersatz und Darlehen

§ 32 GmbHG
Eigenkapitalersatz und Gesellschafterdarlehen

(  regelt den Fall vor der Zurückzahlung des Geldes 

§ 32 a Abs. 1
Eigenkapitalersetzendes Gesellschafterdarlehen

(  der Gesellschafter gewährt der GmbH ein Darlehen anstelle eines Eigen-

      kapitalzuschusses 

Voraussetzung:
Krise der Gesellschaft (wenn Liquidität fehlt und keine Darle-

hen seitens der Bank mehr gewährt werden = drohende Insol-venz)

(
insolvenzabwendender Sanierungskredit

Wichtig:  Kündigung des Darlehens vor Eintritt einer Insolvenz, sonst wird Darle-
     hensgeber nachrangig als Gläubiger gestellt  (Problem!)

 
 Abs. 2
Bank gewährt Darlehen und Bürgschaft des Gesellschafters
( Gesellschafter tritt als Bürge ein

( im Falle einer Insolvenz wendet sich die Bank an den Bürgen und klagt 

                     alles, was der Bürge nicht aufbringen konnte von der GmbH ein


     Abs. 3 S.3
Ausnahme

      ( Bank tritt für den Gesellschafter ein

§ 32 b GmbHG
Haftung für zurückgezahlte Darlehen

( regelt den Fall nach Rückzahlung des Geldes


Bsp.

Bank gewährt der GmbH ein Darlehen, Bürge ist der Ges. Das Darlehen wird an die Bank zurückgezahlt. Nun tritt innerhalb eines Jahres (ab Rückzahlungstermin) das Insolvenzverfahren ein.

( der bürgende Gesellschafter muss das Geld, welches von der GmbH an die

     Bank zurückgezhalt wurde wieder an die GmbH erstatten, weil er als Bürge 

     innerhalb dieser Frist haftet (§ 135 InsO).

Ziel: Umgehung des § 32 a (2) auszuschliessen

Wichtige Aspekte des Gesellschaftsrechts:

Vertretung   -   Haftung   -   Kapitalaufbringung   -    Kapitalerhaltung






 (1. Gesellschafterpflicht)    (2. Gesellschafterpflicht)

GmbH & Co. KG

· Gesellschaft ist eine KG, deren Vollhafter eine GmbH ist

· aber keine gesonderte gesetzliche Regelung

( für die KG gelten die Vorschriften des HGB und für die GmbH das GmbHG

· jedoch eine Änderung des Gesellschaftsvertrages muss bei der GmbH notariell beurkundet werden, in der KG muss dieser nur abgeändert werden

· Geschäftsführer der GmbH führt auch Geschäfte der GmbH & Co. KG

( Vorteil, da Geschäftsführer aus Gesellschaft ausscheiden kann

· Geschäftsführer vertritt GmbH ( GmbH vertritt KG ( GmbH & Co. KG wird ver-

treten vom Geschäftsführer der GmbH

Die Aktiengesellschaft (AG)

· geregelt im AktG

· juristische Person (§ 1 AktG)
( nur Gesellschaftsvermögen haftet

-    § 3 AktG

AG ist Formkaufmann

· besteht aus 3 Organen:

· Vorstand 

· Aufsichtsrat 

· Hauptversammlung der Aktionäre 

Vorstand (§§ 76 ff.)

§ 76 AktG
Leitung der Aktiengesellschaft


( Vorstand leitet AG selbständig unter eigener Verantwortung

§ 78 AktG
Vertretung


( Vorstand vertritt Gesellschaft gemeinschaftlich, sofern in Satzung nichts 

anderes geregelt ist

§ 84 AktG
Bestellung und Abberufung des Vorstandes


( Vorstandsmitglieder werden durch Aufsichtsrat für höchstens 5 Jahre be-

stellt, jedoch ist eine Verlängerung der Amtszeit für höchstens weitere 

5 Jahre zulässig

§ 90 AktG
Berichte an den Aufsichtsrat


( Vorstand berichtet den Aufsichtsrat über beabsichtigte Geschäftspolitik, Li-

          quidität, Rentabilität, etc.

Aufsichtsrat (§§ 95 ff.)

§ 95 AktG
Zahl der Aufsichtsratsmitglieder


( Aufsichtsrat setzt sich aus 3 Mitgliedern zusammen, die von der Hauptver-

sammlung bestellt werden

§ 111 AktG
Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrates


( Aufsichtsrat überwacht Vorstand

§ 112 AktG
Vertretung der Gesellschaft gegenüber Vorstandsmitgliedern

Hauptversammlung (§§ 118 ff.)

§ 118 AktG
Allgemeines


( Aktionäre üben ihre Rechte aus

§ 119 AktG
Rechte der Hauptversammlung


( die Mitglieder der Hauptversammlung bestimmen über

· die Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrates

· die Gewinnverwendung

· die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und Aufsichtsrates, etc.







